
 
   

 
 
 

   
 

 
 
 

Sporthallen-Situation 
 

Gemäß den Anfragen aus der Sitzung des Schulausschusses am 28.09.2021 wird der im gemeinsam mit der 

Steuerungsgruppe erarbeitete Bedarf der Turnhallenfläche noch einmal ausführlicher dargestellt:  

 

Die Stadt Neustadt a. Rbge. hat kein verabschiedetes Standardraumprogramm. Wenn eine Schule sich auf den 

Weg macht, ihr pädagogisches Konzept in ein konkretes Raumprogramm umzusetzen, um mit einer 

Bedarfsfeststellung in die politischen Gremien zu gehen, werden die Bedarfe entsprechend dem pädagogischen 

Programm der Schule ermittelt und verifiziert. Im Anschluss erfolgt die Plausibilisierung mit der Stadtverwaltung. 

Hierfür werden unter anderem die Standardraumprogramme anderer Schulträger zu Rate gezogen, um 

Vergleichswerte zu haben. Im Fall der Grundschulen wurden die Standardraumprogramme von Hannover und 

Hamburg hinzugezogen, wobei das Raumprogramm Hannovers sehr viel differenzierter ist als das von Hamburg. 

 

Im Standardraumprogramm für Grundschulen der Stadt Hannover1 ist eine DIN-gerechte 1-Feld-Halle vorgesehen 

bei bis zu 3-zügigen Grundschulen, der Raumbedarf für die Ganztagsbetreuung wird durch zusätzliche Räume für 

den Ganztag (siehe 6. im Raumprogramm der Stadt Hannover) zusätzlich zu den Räumen für den Fachunterricht 

abgedeckt. 

 

Im Standardraumprogramm für Grundschulen für Hamburg2 ist bei bis zu 2-zügigen Grundschulen eine DIN-

gerechte 1-Feld-Halle mit 405 m² vorgesehen, ab 3-zügigen Grundschulen eine 2-Feld-Halle. Dabei wird explizit 

auf den Schwimmunterricht verwiesen, dieser ist bei Schulen in städtischer Trägerschaft in Neustadt nicht 

berücksichtigt, weil er die Befähigung einer Lehrkraft zur Erteilung von Schwimmunterricht geknüpft ist, die nur 

befristet erteilt wird. Zu gewährleisten, dass immer eine Lehrkraft vorhanden ist, die über eine solche Befähigung 

verfügt, liegt nicht im Kompetenzbereich des Schulträgers. 

 

Die Flächenangaben für Hamburg sind sehr pauschal gehalten, es werden auch Teile für Ruhe, Bewegung und 

Spiel in die Flächen für allgemeine Unterrichtsräume eingerechnet, zum Teil sind sie separat angegeben. Es sind 

für 2-zügige Grundschulen 1.824 m² und für 3-zügige Grundschulen 2.592 m² jeweils plus Sporthalle vorgesehen. 

 

Mandelsloh/Helstorf 

Für Grundschüler in Niedersachsen sind folgende Pflichtunterrichtsstunden durch das Kultusministerium 

vorgegeben3: 

1. Jahrgang: 20 

2. Jahrgang: 22 

3. Jahrgang: 26 

4. Jahrgang: 26 

 

  

                                                           
1 https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/0597-2017 
2 https://www.hamburg.de/contentblob/7396540/169c7c435cb9f0cc5f2b1dd496b8f2d9/data/mfp-down.pdf 
3 https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/unsere_schulen/allgemein_bildende_schulen/grundschule/verlassliche 
_grundschule/verlaessliche-grundschule-149807.html 



 
   

 
 
 

   
 

 
 
 

In der Stundentafel ist die Zahl der Sportstunden mit 2 angegeben, das Kerncurriculum4 sieht eine „zusätzliche 

dritte Sportstunde durch tägliche, in den Fachunterricht zu integrierende, Bewegungszeiten (z. B. durch 

Bewegungspausen, Bewegungsgeschichten, Energizer, Bewegungslieder)“ vor. 

 

Somit sind 2 der 3 Sportstunden in der Halle zu absolvieren, wodurch bei 2,5 Zügen 20 Stunden Hallenbelegung 

auf max. 26 Stunden zu verteilen sind und wenig Flexibilität im Stundenplan vorhanden ist. Generell ist der 

Sportunterricht bei bis zu 13 Klassenverbänden in einer 1-Feld-Sporthalle in den Grundvoraussetzungen 

umsetzbar. 

 

Insbesondere die Grundschulen melden regelmäßig den Bedarf an Räumlichkeiten für zusätzliche 

Bewegungsangebote u.a. für Inklusionskinder. Hierfür wird in der Regel ein Gymnastikraum als ausreichend 

beschrieben. Sollte die Halle am künftigen Schulstandort auf eine Übungseinheit reduziert werden, ist 

dementsprechend zwingend auf zusätzlichen Raum dafür im Ausbau des Schulgebäudes zu achten, der bislang im 

Raumprogramm vorgesehene Bedarf zu überprüfen und ggf. zu erhöhen. 

 

Zudem sind Alternativen für den Ganztagsbereich zu eruieren. Im Kerncurriculum für die Grundschule 

Schuljahrgänge 1 – 4, Sport des MK heißt es dazu: „Der Schulsport besteht darüber hinaus nicht nur aus dem 

Unterrichtsfach Sport, sondern auch aus dem außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und Sportangebot der 

Schule (z. B. Sportfeste, Wettbewerbe, Projekte, Arbeitsgemeinschaften). Der Schulsport kann ferner innerhalb 

der Kooperation mit Sportvereinen und Sportfachverbanden sowie der Talentsichtung und -forderung 

Berücksichtigung finden. Im verlängerten Schultag einer Ganztagsschule sind Bewegungs-, Spiel- und 

Sportangebote unverzichtbare Bestandteile des außerunterrichtlichen Angebotes.“ 

 

Für ein sinnvolles Ganztagsangebot, in dem auch Sportvereine mit ihren Angeboten eingebunden werden, ist die 

Möglichkeit, die Halle in zwei Sportübungseinheiten zu trennen notwendig. Andernfalls kann nur ein Sportangebot 

für den Ganztagsbereich angeboten werden, eingeschränkte Bewegungsangebote können ggf. im Schulgebäude 

stattfinden. Das muss bei Anbaumaßnahmen entsprechend eingeplant werden. 

 

Situation an anderen Schulen in städtischer Trägerschaft 

Hans-Böckler-Schule 

Die Sporthalle der Hans-Böckler-Schule wird im Rahmen einer Fördermaßnahme saniert (BV 2021/038 nicht 

öffentlich wg. Beratungsfolge). Die Größe der Halle wird dabei nicht verändert. Die Halle wurde 1974 als 2-Feld-

Halle errichtet, sie entspricht mit insgesamt 642,6 m² Hallenfläche nicht mehr der aktuellen DIN-Norm, weshalb 

sie nicht als 2-Feld-Halle, sondern als Halle mit 2 Sportübungseinheiten bezeichnet wird. Darüber hinaus verfügt 

die Schule über eine weitere kleine Turnhalle im Schulgebäude, die knapp 293 m² zusätzlich bietet. 

 

Prognose Schülerzahlen 
 

Schule 20/21 Kl. 21/22 Kl. 22/23 Kl. 23/24 Kl. 24/25 Kl. 25/26 Kl. 26/27 Kl. 

Hans-Böckler-

Schule 
235 12 229 12 246 12 250 12 252 12 271 12 254 12 

 

Stand: Geburtenstatistik 08.09.2021 und Schülerzahlen 

 

Michael Ende Schule 

Die Bedarfsfeststellung der Michael Ende Schule (Vorlagen 2020/173 und 2021/068) sieht eine Din-gerechte 2-

Feld-Halle ergänzt um einen Gymnastikraum vor. Die Planungen für einen Neubau der Sporthalle auf Grundlage 

des genannten Bedarfs wurden in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 03.05.2021 beschlossen. 

                                                           
4 https://cuvo.nibis.de 



 
   

 
 
 

   
 

 
 
 

 

Prognose Schülerzahlen 
 

Schule 20/21 Kl. 21/22 Kl. 22/23 Kl. 23/24 Kl. 24/25 Kl. 25/26 Kl. 26/27 Kl. 

Michael Ende 

Schule 
288 13 343 18 330 17 325 16 311 14 298 13 299 13 

 

Stand: Geburtenstatistik 08.09.2021 und Schülerzahlen 

 

Waldschule Schneeren 

Auch die Sporthalle in Schneeren ist abgängig und entspricht mit 288,21 m² bei weitem nicht der DIN. Der Rat 

hat in seiner Sitzung am 26.08.2021 den Neubau einer 1-Feld-Halle gemäß Raumprogramm beschlossen (Vorlage 

2021/165). Durch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler und die der Klassenverbände, kann hier nur eine 1-

Feld-Halle entstehen. Um zu eruieren, ob die Halle als Veranstaltungsort genutzt wird oder ein kleiner 

Gymnastikraum für weitere Angebote benötigt wird, wurde hier das Raumprogramm der künftigen Sporthalle 

zunächst mit dem des Schulgebäudes abgeglichen. Dieses Raumprogramm wird aktuell noch im Rahmen eines 

Sanierungsgutachtens weiter betrachtet und in der Folge ebenfalls in die Gremien eingebracht. Hierin sind sowohl 

eine Aula für Veranstaltungen als auch ein Musikraum, der ergänzend als Bewegungsraum genutzt wird, 

vorgesehen, so dass weitere Räumlichkeiten in der Halle nicht notwendig waren. 

 

Prognose Schülerzahlen 
 

Schule 20/21 Kl. 21/22 Kl. 22/23 Kl. 23/24 Kl. 24/25 Kl. 25/26 Kl. 26/27 Kl. 

Schneeren 92 6 93 6 95 6 106 7 111 7 127 8 129 8 
 

Stand: Geburtenstatistik 08.09.2021 und Schülerzahlen 

 


